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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

der Firma crOSS Technologies UG (haftungsbeschränkt) 

Stand: September 2019 

 

1. Geltungsbereich 

 
1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 

Rechtsgeschäfte der crOSS Technologies UG (haftungsbeschränkt) – nachstehend 

Auftragnehmer genannt – mit seinem Vertragspartner – nachstehend Auftraggeber – 

genannt. 

 

1.2 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote von crOSS Technologies UG 

(haftungsbeschränkt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen, 

unabhängig davon, ob die Bestellung und/oder der Vertrag schriftlich, telefonisch oder 

per E-Mail vorgenommen wurden. 

 

1.3 Der Kunde erkennt mit einer Beauftragung diese Bedingungen an. Diese 

Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, und zwar selbst 

dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

 

1.4 Abweichende Bedingungen auf Auftragsvordrucken des Kunden werden auch durch 

Annahme des Auftrags und vorbehaltlose Lieferung nicht anerkannt, vielmehr wird 

ihnen hiermit ausdrücklich widersprochen. 

 

1.5 Abweichungen von diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind nur wirksam, wenn 

crOSS Technologies UG (haftungsbeschränkt) diese schriftlich gegenüber dem 

Verwender bestätigt. 

 

2 Vertragsgegenstand 

 
2.1 Die Vertragsparteien vereinbaren die Zusammenarbeit gemäß der spezifischen, 

individualvertraglichen Vereinbarung. Ein Arbeitsvertrag ist von den Parteien nicht 

gewollt und wird nicht begründet. 

 

2.2 Für die Abgaben der Sozialversicherung oder steuerliche Belange trägt der 

Auftragnehmer selbst Sorge und stellt den Auftraggeber von eventuellen 

Verpflichtungen frei. 

 

2.3 Es steht dem Auftragnehmer frei, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden. 

 

3 Angebot, Auftragserteilung, Vertragsabschluss 

 
3.1 Sämtliche Angebote von crOSS Technologies UG (haftungsbeschränkt) sind 

freibleibend und unverbindlich. 

 

3.2 Mit der Bestellung einer Leistung erklärt der Auftraggeber unverbindlich, die bestellte 

Leistung erwerben zu wollen. Sämtliche Bestellungen bedürfen zur 

Rechtswirksamkeit der Schrift-, Text- (z.B. Telefax oder E-Mail) oder telefonischen 

Form durch den Auftraggeber. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Auftraggeber 30 
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Tage an Bestellungen gebunden. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen 

oder Nebenabreden. 

 

3.3 Die Bestellung des Auftraggebers gilt als angenommen, wenn der Auftragnehmer 

nicht innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Datum der Bestellung die Ablehnung 

erklärt. 

 

3.4 Ein Vertrag kommt mit einer Auftragsbestätigung in Schrift-, Text- (z.B. Telefax oder 

E-Mail) oder telefonischer Form oder durch Lieferung durch den Auftragnehmer 

zustande. 

 

3.5 Preise, Masse, Gewichte, Farben, Lieferzeitangaben oder sonstige Leistungsdaten 

sind nur verbindlich, wenn dies durch den Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich 

bestätigt wurde. 

 

3.6 Alle mündlichen, insbesondere auch telefonischen Neben- und Ergänzungsabreden 

bedürfen zur Gültigkeit der gesonderten schriftlichen Bestätigung des 

Auftragsnehmers. 

 

3.7 Das Schweigen des Auftragnehmers auf nachträgliche Abänderungs- und /oder 

Ergänzungswünsche des Kunden bedeutet Ablehnung, sofern sie nicht automatisch 

bei der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer berücksichtigt werden. 

 

3.8 Der Vertrag beginnt und endet am individuell vereinbarten Zeitpunkt. 

 

3.9 Der Vertrag kann ordentlich gekündigt werden. Diesbezüglich wird eine Frist von 3 

Wochen zum Monatsende vereinbart. 

 

3.10 Eine Kündigung vor Beginn des Vertrages ist nicht vorgesehen. Sie ist nur möglich, 

wenn der Auftragnehmer seinen vertraglich vereinbarten Verpflichtungen nicht 

nachkommen wird. Kündigt der Auftraggeber entgegen diesem Vertragspunkt 3.10 vor 

Beginn des Vertrages, ist der Auftragnehmer für seinen Arbeitsausfall angemessen zu 

entschädigen. Hierfür wird pauschal 250 EUR vereinbart. 

 

4 Leistungsumfang, Pflichten der Vertragspartner 
 

4.1 Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen umfassen in der Regel die 

detailliert aufgelisteten Aufgaben, gemäß dem vom Auftraggeber erteilten Auftrag. 

 

4.2 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber in periodischen Abständen über das 

Ergebnis seiner Tätigkeit in Kenntnis setzen. Die Vertragspartner können im Vertrag 

einen Zeitplan für die Leistungserbringung und einen geplanten Endtermin für die 

Beendigung von Dienstleistungen vereinbaren. 

 

4.3 Ist dem Auftragnehmer die vertraglich geschuldete Erbringung eines Auftrags 

tatsächlich nicht möglich, so hat er den Auftraggeber unverzüglich darüber in Kenntnis 

zu setzen. 

 

4.4 Der Auftragnehmer stellt die zur Leistungserbringung erforderlichen Gerätschaften und 

das nötige Personal, sofern der Auftraggeber nicht über entsprechendes Gerät oder 

Räumlichkeiten verfügt, es sein denn individualvertraglich ist etwas anderes vereinbart. 
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4.5 Die Parteien sind bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen den Vertragspartner bei 

der Erbringung der jeweiligen Verpflichtung durch Überlassen von Informationen, 

Auskünften oder Erfahrungen zu unterstützen, um einen reibungslosen und effizienten 

Arbeitsablauf für beide Parteien zu gewährleisten. 

 

4.6 Jeder der Vertragspartner kann beim anderen Vertragspartner in schriftlicher Form 

Änderungen des vereinbarten Leistungsumfangs beantragen. Nach Erhalt eines 

Änderungsantrags wird der Empfänger prüfen, ob und zu welchen Bedingungen die 

Änderung durchführbar ist und dem Antragsteller die Zustimmung bzw. Ablehnung 

unverzüglich in Textform mitteilen und gegebenenfalls begründen. Erfordert ein 

Änderungsantrag des Auftraggebers eine umfangreiche Überprüfung, kann der 

Überprüfungsaufwand hierfür vom Auftragnehmer bei vorheriger Ankündigung 

berechnet werden, sofern der Auftraggeber dennoch auf der Überprüfung des 

Änderungsantrages besteht. Ggf. werden die für eine Überprüfung und/oder eine 

Änderung erforderlichen vertraglichen Anpassungen der vereinbarten Bedingungen 

und Leistungen in einer Änderungsvereinbarung schriftlich festgelegt und kommen 

entsprechend diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. 

 

5 Verschwiegenheitspflicht 
 

5.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der Dauer des Vertragsverhältnisses und 

auch nach deren Beendigung, über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des 

Auftraggebers Stillschweigen zu bewahren. 

 

6 Preise und Zahlungsbedingungen 
 

6.1 Leistungen werden zu dem im individuellen Vertrag aufgeführten Festpreis nach 

Beendigung oder bei Vereinbarung der Vergütung auf Zeit- und Materialbasis monatlich 

fällig und berechnet, soweit nicht im Vertrag eine andere Rechnungsstellung vereinbart 

ist. 

 

6.2 Angegebene Schätzpreise für Leistungen auf Zeit- und Materialbasis, insbesondere in 

Kostenvoranschlägen sind unverbindlich. Die einer Schätzung zugrundeliegenden 

Mengenansätze beruhen auf einer nach bestem Wissen durchgeführten Bewertung des 

Leistungsumfangs. 

 

6.3 Die Umsatzsteuer wird mit dem zur Zeit der Leistung geltenden Umsatzsteuersatz in 

Rechnung gestellt. 

 

6.4 Rechnungen sind, insofern nicht anders vertraglich vereinbart, bei Erhalt ohne Abzug 

zahlbar. Ist der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem 

Rechnungsdatum eingegangen, ist der Dienstleister berechtigt Verzugszinsen geltend 

zu machen. Die Verzugszinsen betragen 8 % p.a. über dem zur Zeit der Berechnung 

geltenden Basiszinssatz. 

 

7 Haftung 
 

7.1 Schadensersatzansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen. Das gilt nicht 

soweit der Auftragnehmer nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften (z.B. 

Produkthaftungsgesetz), bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des 
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Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten, d.h. Pflichten, die der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Inhalt 

und Zweck des Vertrages gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf, haftet. Ein Anspruch auf 

Schadensersatz wegen einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

 

8 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 

8.1 Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem 

Auftraggeber und dem Auftragnehmer ist der Sitz des Auftragnehmers. 

 

8.2 Für den Fall, dass der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB ist, wird Hüttlingen –

als ausschließlicher Gerichtsstand bestimmt. 

 

9 Anwendbares Recht, Schriftform, Wirksamkeit, Sonstiges 
 

9.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des einheitlichen 

internationalen Kaufrechts (UN-Kaufrecht) wird ausgeschlossen. 

 

9.2 Änderungen und Ergänzungen der in diesen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch insbesondere für diese 

Regelung. 

 

9.3 Sollte eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Eine unwirksame Bestimmung ist durch 

ergänzende Auslegungen nach Möglichkeit durch eine Regelung zu ersetzen, die deren 

Zweck möglichst nahekommt. 


